
In einem vom PKV-Verband beauftragten 
Rechtsgutachten kommt Prof. Dr. Gregor 
Thüsing von der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität in Bonn zu dem Schluss, dass das 
beim UPD-Reformkonzept vorgesehene 
Finanzierungsmodell verfassungswidrig 
sei. „Die Aufgabe der UPD ist ein auf die 
Gesundheitsversorgung bezogener Ver-
braucherschutz“, heißt es darin. Mit an-
deren Worten: Dem Bund obliege eine 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung, 
die Mittel für die UPD müssten daher aus 
Steuergeldern kommen und nicht aus den 
Beiträgen von GKV und PKV. Schon rein 
gar nicht dürfe man diese zwangsweise 
zur Finanzierung heranziehen.

Ähnlich äußert sich auch der GKV-Spitzen-
verband auf seiner Website: „Die Pläne 
der Bundesregierung gehen aus Sicht des 
Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverban-
des in eine völlig falsche Richtung und 
werden abgelehnt.“ Die geplante ver-
p� ichtende Finanzierung durch die GKV 
sei verfassungsrechtlich äußerst fragwür-
dig. Das vorgesehene Beratungsangebot 
der UPD solle schließlich auf sämtliche 
gesundheitliche und gesundheitsrecht-
liche Fragen ausgerichtet sein, und dies 
unabhängig vom Inhalt des Versiche-
rungsumfanges in der GKV. Die Bundes-

regierung werde daher aufgefordert, ihre 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
aufzunehmen und die Zweckentfremdung
von Beitragsmitteln zu beenden. 

Die Krankenversicherer müssten auch weit
mehr in die UPD stecken als bisher. Die 
jährliche Finanzspritze liegt derzeit bei 
etwa neun Millionen Euro, von denen die 
GKV den Löwenanteil trägt. Der große 
Unterschied: bislang beruht dies auf einer 
freiwilligen Abmachung. Nach den Plä-
nen von Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach sollen die Krankenkassen ge-
setzlich verp� ichtet werden, die neue 
UPD zu � nanzieren. 15 Millionen Euro
sollen von der GKV kommen, rund eine 
Million Euro von der PKV. Beide wären 
dann zwar die Geldgeber, hätten aber 
keinerlei Mitspracherechte. 

Der Noch-Geschäftsführer der Unabhän-
gigen Patientenberatung, Thorben Krum-
wiede, ist vom Gesetzentwurf des BMG 
ebenfalls enttäuscht. Für eine Reform 
werde es zeitlich allmählich eng, sagte er 
im „Tagesspiegel“. Durch den langwie-
rigen Streit über die Finanzierung und 
rechtlichen Details der anvisierten Stiftung
drohe eine Unterbrechung des Beratungs-
angebotes, vor allem aber auch das Risiko 

einer Abwanderung erfahrener Mitar-
beiter. Anfang März und damit nach Re-
daktionsschluss dieses BZB ist der Termin 
für die Anhörung des Gesetzentwurfs im 
Gesundheitsausschuss. Die Entscheidun-
gen von Bundestag und Bundesrat können
erst im Anschluss danach erfolgen. Und 
all dies kann den Prozess zur Umwand-
lung in eine Stiftung noch erheblich ver-
zögern.

Ingrid Scholz

Patientenberatung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe
GKV und PKV sehen den Bund in der P� icht

Die Ampel-Koalition plant eine Neuausrichtung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Geplant ist 
eine Trägerschaft in Form einer unabhängigen Stiftung, die von der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung 
(GKV und PKV) � nanziert werden soll. Doch dagegen regt sich Widerstand. 
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Die Vergabe der UPD an die Sanvartis 
GmbH sorgt seit 2015 für Kritik. Mehr-
fach wurden die Neutralität und Qualität 
der Beratung in Zweifel gezogen. 2020 
kritisierte der Bundesrechnungshof, dass 
die Sanvartis-UPD die zugesagte An-
zahl an Beratungen nicht erfüllt habe. 
Die Abhängigkeit der UPD von Sanvartis 
und weiteren Unternehmen der Unter-
nehmensallianz in wirtschaftlicher, orga-
nisatorischer und teilweise personeller 
Hinsicht sei geeignet, „den Eindruck 
fehlender Unabhängigkeit und Neutra-
lität in der Beratung hervorzurufen“. 
Dies soll ab 2024 mit der Überführung 
in eine Stiftung anders werden. 

politik KZVB
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Der kleine (große) Unterschied
Patientenindividuelle Planung und Therapie

Informationen: OEMUS MEDIA AG
Telefon: +49 341 48474-308 | Fax: +49 341 48474-290
E-Mail: zaet2023@oemus-media.de

SAVE THE DATE


